
 
 

 Öffentliche Bekanntmachung 
 

 In-Kraft-Treten des  Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften 
„Himmelreich – 3. Änderung“ in Waldachtal-Tumlingen     

                                                  
 

Der Gemeinderat Waldachtal hat am 20. Februar 2024 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan „Himmelreich – 3. Änderung“ in Waldachtal-Tumlingen als Satzung 
beschlossen (gem. § 10 Baugesetzbuch BauGB). 
  
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).  
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich der Begründung, des Umweltberichts mit 
artenschutzrechtlicher Prüfung und der zusammenfassenden Erklärung im Rathaus 
Tumlingen, Theodor-Heuss-Str. 10, 2. Obergeschoss, 72178 Waldachtal-Tumlingen 
eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt 
Auskunft verlangen. Die Einsichtnahme ist auch möglich über die Internetadresse 
https://www.waldachtal.de/de/leben-in-der-
gemeinde/informatives/bebauungsplaene/rechtsgueltige-bebauungsplaene .             
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, und den § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 –3 und Abs. 2, Abs. 2 a BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel im Abwägungsvorgang nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 –3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Verfahrens- und 
Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist bei der Geltendmachung 
darzulegen. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder 
aufgrund der GemO wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in- 
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht 
worden ist. Diese Wirkung tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung oder die Bekanntmachung nach der GemO verletzt worden sind. 
 
Waldachtal, den 05. März 2024 
 
        gez. Annick Grassi  
          Bürgermeisterin  

 
 


